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Antrag auf Entgeltermäßigung 
- Bitte schreiben Sie in Druckbuchstaben und kreuzen Sie Zutreffendes an - 

 

Für folgende Musikschüler*innen der Hans-Werner-Henze-Musikschule mit einem Unterrichtsentgelt von mehr 

als 25,00 € wird eine Minderung des Entgeltes beantragt: (Sollten die Zeilen nicht ausreichen, bitte einen 

weiteren Antrag stellen): 

Nachname Vorname Geburtsdatum Kundenkonto 

    

    

    

Anschrift: 

Straße, Hausnummer: ___________________________________________ PLZ, Ort: _____________________________ 

 

Die Beantragung erfolgt durch: 

□ mich, da ich volljährig bin und es mein eigener Unterrichtsvertrag ist 

□ die gesetzliche Vertretung bei Minderjährigen (____________________________________________________) 

(Nachname, Vorname der gesetzlichen Vertretung) 

Für Rückfragen bin ich wie folgt erreichbar: 

Telefonnummer: ___________________________________ E-Mail: _____________________________________________ 

1.1 a) – 50% Ermäßigung bei Sozialleistung 

Ich bzw. meine gesetzliche Vertretung (in deren Haushalt ich lebe), beziehe/bezieht eine der nachstehenden 

Leistungen: 

    □ Grundsicherung für Arbeitssuchende / Bürgergeld (SGB II)  □ BAföG 

    □ vom Sozialamt: Grundsicherung / Sozialhilfe (SGB XII)   □ Kinderzuschlag 

    □ Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz   □ Wohngeld 

 

Die entsprechenden aktuellen Nachweise (aktueller Leistungsbescheid oder Berechtigungsnachweis        

(z.B Berlin-Ticket) 

    □ liegen bei. 

 

 

1.1 b) – 50% Ermäßigung bei eigenem Hausstand bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 

Ich bin unter 25 Jahre alt, wohne alleine (= eigener Hausstand) und bin 

 □ Schüler*in1    □ Student*in2 

 □ Auszubildende*r3    □ Bundesfreiwilligendienstleistende*r4 

 □ in einer Übergangszeit von höchstens 4 Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder dem 

    gesetzlichen Wehr- oder Zivildienst5 

  

Ein aktueller Nachweis (1Schulbescheinigung/ 2Immatrikulations- bzw. Studienbescheinigung/ 3Ausbildungs-

vertrag der nicht älter als 1 Jahr ist bzw. Bescheinigung des Ausbilders/ 4Bundesfreiwilligendienstvertrag/ 
5letztes Zeugnis oder Kündigungsbestätigung der letzten Stelle sowie der Anschlussvertrag) liegt bei. 

 

Bitte reichen Sie bei erstmaliger Antragstellung zusätzlich eine Kopie des Mietvertrages (erste und letzte 

Seite) ein. 
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1.1 c) - 50% Ermäßigung als Schulabgänger*in mit eigenem Hausstand 

Ich bin Schulabgänger*in, wohne alleine (= eigener Hausstand) und habe keinen Ausbildungs- oder 

Studienplatz. Mein Schulabschluss ist nicht länger als 6 Monate her.  

 

Eine Kopie meines letzten Zeugnisses sowie meines Mietvertrages (erste und letzte Seite) sind beigefügt. 

 

1.1 d) - 50% Ermäßigung bei Ehrenamt 

Ich bin Musikschüler*in und Inhaber*in der Ehrenamtskarte Berlin-Brandenburg. 

 

Eine Kopie meiner Ehrenamtskarte ist beigefügt. 

 

2. - 30% Familienermäßigung 

Es wird eine Familienermäßigung beantragt, da mindestens drei meiner im Haushalt lebenden Kinder an 

einer bezirklichen Musikschule Einzel- oder Gruppenunterricht erhalten. 

 

□ Alle meine Kinder erhalten Unterricht an der Hans-Werner-Henze-Musikschule. Der Bescheid über das 

Kindergeld liegt sowie ein aktueller Kontoauszug. 

□ Meine Kinder erhalten Unterricht an verschiedenen bezirklichen Musikschulen des Landes Berlin. Ein 

Bescheid über das Kindergeld liegt bei bzw. ein aktueller Kontoauszug sowie eine aktuelle 

Teilnahmebescheinigung über den Unterricht an der/den anderen bezirklichen Musikschule/n liegen bei. 

 

Bitte reichen Sie bei einem erstmaligen Antrag zusätzlich eine Kopie des Kindergeldbescheids ein. Jegliche 

Änderungen zum Kindergeldanspruch teilen Sie bitte unverzüglich der Musikschule mit. 

 

3. Im Haushalt leben folgende weitere Personen: 

Name, Vorname Geburtsdatum Verwandtschaftsgrad Unterricht an einer 

bezirklichen Musikschule 

   □ ja       □ nein 

   □ ja       □ nein 

   □ ja       □ nein 

   □ ja       □ nein 

 

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und der beigefügten Nachweise. 

Ich verpflichte mich, Änderungen, die die Gewährung von Ermäßigungen betreffen, unverzüglich mitzuteilen. 

Ebenso verpflichte ich mich, die der Musikschule entgangenen Entgelte nachzuzahlen, die ich infolge 

verspäteter oder fehlender Meldung ermäßigungsrelevanter Tatbestände nicht geleistet habe oder wenn die 

Voraussetzungen für eine Ermäßigung nicht mehr gegeben sind. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die abgegebenen personenbezogenen Daten für die Prüfung der 

Ermäßigungsvoraussetzungen und für statistische Zwecke nach § 6 DSGVO anonymisiert verarbeitet werden. 

 

 Datum/ Unterschrift Antragssteller*in: ________________________________________________________________ 
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Voraussetzungen für die Gewährung von Entgeltermäßigungen: 

Ermäßigt werden Unterrichtsverträge ab einem monatlichen Entgelt über 25,00 €. Die Antragsstellung per  

E-Mail ist möglich. Jeder Unterrichtsvertrag kann nur einmal ermäßigt werden. Die Entgeltermäßigung kann 

frühestens ab dem Monat der Antragsstellung gelten und in Abhängigkeit von der Gültigkeit der vorgelegten 

Nachweise gewährt werden, höchstens jedoch für ein Jahr. Spätestens einen Monat vor Ablauf der 

Bewilligung soll ein neuer Antrag schriftlich eingereicht werden. Die rückwirkende Gewährung einer 

Ermäßigung ist nicht möglich. 

In begründeten Ausnahmefällen kann die Musikschule die Frist zur Abgabe von aktuellen Nachweisen 

verlängern. Die endgültige Bewilligung kann jedoch erst erfolgen, wenn die Unterlagen vollständig 

vorliegen. Der Unterrichtsvertrag wird über die volle Entgelthöhe abgeschlossen. Der Wegfall einer 

Ermäßigung stellt keinen außerordentlichen Kündigungsgrund dar. 


